Vereinbarung zur Übertragung der Ausnützung
(in 5 Exemplaren auszufüllen)

In Anwendung von Art. 131 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 (RPBG), können die Grundeigentümer eine Vereinbarung zur Übertragung der Geschossflächenziffer, der Baumassenziffer, der Überbauungsziffer und/oder der Grünflächenziffer von ihrem Grundstück auf benachbarte oder nahe liegende Grundstücke innerhalb der gleichen Zone abschliessen. Die Übertragung kann nur mittels Eintragung einer Anmerkung im Grundbuch vorgenommen werden. 
1.
*      , Grundeigentümer von Art.      
*      , Grundeigentümer von Art.      
*      , Grundeigentümer von Art.      
*      , Grundeigentümer von Art.      
(*Name, Vorname oder Firmenname)

des Grundbuchs der Gemeinde      
und
*      , Grundeigentümer von Art.      
*      , Grundeigentümer von Art.      
*      , Grundeigentümer von Art.      
*      , Grundeigentümer von Art.      
(*Name, Vorname oder Firmenname)

des Grundbuchs der Gemeinde      
vereinbaren folgendes:

Eine Geschossfläche von       m2, abgezogen von Art.       des Grundbuchs der Gemeinde       wird auf Art.       des Grundbuchs der Gemeinde       übertragen, dies im Zusammenhang mit der für dieses Grundstück anwendbaren Geschossflächenziffer.
oder
Ein Bauvolumen über massgebendem Terrain von       m3, abgezogen von Art.       des Grundbuchs der Gemeinde      , wird auf Art.       des Grundbuchs der Gemeinde       übertragen, dies im Zusammenhang mit der für dieses Grundstück anwendbaren Baumassenziffer.

und /oder 

Eine anrechenbare Gebäudefläche von       m2, abgezogen von Art.       des Grundbuchs der Gemeinde      , wird auf Art.       des Grundbuchs der Gemeinde       übertragen, dies im Zusammenhang mit der für dieses Grundstück anwendbaren Überbauungsziffer.
und /oder 

Eine anrechenbare Grünfläche von       m2, abgezogen von Art.       des Grundbuchs der Gemeinde      , wird auf Art.       des Grundbuchs der Gemeinde       übertragen, dies im Zusammenhang mit der für dieses Grundstück anwendbaren Grünflächenziffer.
2.
Die Parteien zeigen sich damit einverstanden, dass die Anmeldung zur Eintragung der Anmerkung der Übertragung(en) im Grundbuch durch die Oberamtsperson erfolgt, sobald deren Entscheid zur Erteilung der Baubewilligung in Rechtskraft erwachsen ist. 
oder

Die Parteien zeigen sich damit einverstanden, dass die Anmeldung zur Eintragung der Anmerkung der Übertragung(en) im Grundbuch durch den patentierten Geometer oder die patentierte Geometerin bei der Einreichung des Änderungs- oder Teilungsverbals erfolgt.
Der Auftrag erfolgt auf Kosten des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin.
Für Art.      ,      


Für Art.      ,      


(Datum und Unterschrift aller Parteien der Vereinbarung)

Wichtige Hinweise
Soweit die Grundeigentümer mehrerer Grundstücke sich zur Übertragung einer Ausnützung zugunsten des Gesuchstellers oder Gesuchstellerin bereit erklären, ist für jede einzelne Übertragung ein entsprechendes Formular auszufüllen und zu unterzeichnen. 
Im Einklang mit Art. 131 Abs. 2 RPBG sind die gewährten und erworbenen Übertragungen im Katastersituationsplan für sämtliche Baubewilligungsgesuche auf den betreffenden Artikeln zu verzeichnen. 
Die Anmeldung beim Grundbuch hat zu enthalten:
- den Wortlaut der Anmerkung (Ausnützung gemäss Art. 131 RPBG),
- Angabe der betreffenden Grundstücke,
- die Referenznummer der betreffenden Baubewilligung oder das Datum des Teilungsverbals, 
- Angabe des Schuldners oder der Schuldnerin, welche die Rechnung der Grundbuchgebühren zu tragen hat.
In Anwendung von Art. 131 Abs. 1 RPBG kann die Anmerkung im Grundbuch nur mit der Zustimmung der Oberamtsperson gelöscht werden. Vorgängig ist ein Gutachten der Gemeinde einzuholen.
Das vorliegende Formular ist ebenfalls auszufüllen, wenn mit der Übertragung der Ausnützung gleichzeitig eine Änderung der Grenze oder eine Teilung der Parzelle(n) vorgenommen wird. Das Formular ist zusammen mit dem Situationsplan dem BRPA zuzuleiten. Das Gutachten des BRPA wird dem patentierten Geometer oder der patentierten Geometerin übergeben und dieser oder diese stellt den Antrag zur Eintragung der Anmerkung im Grundbuch, indem das Verbal eingereicht wird (siehe Variante bei Punkt 2). Eine Kopie der Eintragungsbestätigung wird dem betreffenden Oberamt und dem BRPA übermittelt. 
